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Verordnung des ZReichskaonzlers, betr. die Stellvertretung der Kolonialbeamten
in den Schutzgebieten Kfrikas und der Südsee.

Vom 22. Dezember 1911.
Auf Grund des § 4 des Kolonialbeamtengesetzes vom 8. Juni 1910 (Reichs-Gesetzbl. S. 881)

wird für die Schutzgebiete Afrikas und der Südsee verordnet, wie folgt:

§ 1. Die Stellvertretung der Gouverneure wird vom Reichskanzler (Reichs-Kolonialamt),
die Stellvertretung der übrigen Kolonialbeamten von den Gouverneuren geregelt. Die Gouverneure
können ihre Befugnis an ihnen unterstellte Beamte weiter übertragen.

— § 2. Diese Verordnung findet auf die richterlichen Beamten und die Beamten der Kaiser-
lichen Schutztruppen keine Anwendung. Auch bleiben die Vorschriften über die Stellvertretung der
Gouverneure in ihren Befugnissen gegenüber den Schutztruppen unberührt.

§ 3. Diese Verordnung tritt am 1. März 1912 in Kraft.
Berlin, den 22. Dezember 1911.

Der Reichskanzler.
v. Bethmann Hollweg.


